
Seite l -

STADT NEU-ANSPACH
Der Magistrat

BESCHLUSS

der öffentlichen Sitzung der Stadtverordnetenversammlung vom 11.05.2023.

4.2 2022- 09 Vorhabenbezogener Bebauungsplan Parkplatzfläche und Wohnbebauung
der Firma Adam Hall GmbH

- Aufstellungsbeschluss nach § 2 Abs. 1 i.V.m §12 BauGB

Vorlage: 99/2023

Beschluss:

Die Stadtverordnetenversammlung beschließt,

1. einen vorhabenbezogenen Bebauungsplan gemäß §2 Abs. 1 i.V.m. § 12 BauGBaufdem
Grundstück Gemarkung Westerfeld Flur 4 Flurstück 481 aufzustellen.

Planziel ist die Schaffung von Baurecht für die Adam Hall GmbH, um Parkplatzfläche und weitere
Wohnbebauung zu ermöglichen.

2. den Aufstellungsbeschluss gemäß § 2 Abs. 1 Satz 2 BauGB ortsüblich bekannt zu machen.

3. mit der Firma Adam Hall GmbH vor Einleitung des Verfahrens einen städtebaulichen Vertrag
abzuschließen, die die Kostenübernahme für das Bauleitplanverfahren und die Kosten für die Ver-
und Entsorgung regelt.

Beratungsergebnis; 35 Ja-Stimme(n), 0 Gegenstimme(n), 0 Stimmenthaltung(en)

Die Richtigkeit des Auszuges wird beglaubigt. Gleichzeitig wird bescheinigt, dass zur Sitzung unter
Mitteilung der Tagesordnung rechtzeitig und ordnungsgemäß eingeladen worden ist.
Die Stadtverordnetenversammlung war beschlussfähig.

Neu-Anspach, 25. 05. 2023 Im Auftrag

gez. Schnorr

Verteiler

Bereich

Bauen, Wohnen und Umwelt

Em fän er

Corell, Sarah

Merkmal

zur Eriedi un
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STADT NEU-ANSPACH
Der Magistrat

BESCHLUSS

der öffentlichen Sitzung der Stadtverordnetenversammlung vom 13.07.2023.

4.1 2022 - 09 Vorhabenbezogener Bebauungsplan Parkplatzfläche und Wohnbebauung
der Firma Adam Hall GmbH
1. Gesamtkonzept
2. Ergänzung Aufstellungsbeschluss
3. Regionale Flächennutzungsplanänderung

Vorlage; 151/2023

Beschluss:

Die Stadtverordnetenversammlung beschließt,

1. Das Gesamtkonzept für das Vorhaben Adam Hall Parkplatzfläche und Wohnbebauung zu
entwickeln.

2. Den Aufstellungsbeschluss vom 1 1.05.2023 wie folgt zu ergänzen:

Es wird beschlossen, einen vorhabenbezogenen Bebauungsplan gemäß § 2 Abs. 1 i.V. m. § 12 BauGB auf
den Grundstücken Gemarkung Westerfeld Flur 4 Flurstück 481 und Flur 48 Flurstück 154/3 aufzustellen.

3. beim Regionalverband Frankfurt RheinMain einen Antrag auf Änderung des Regionalen
Flächennutzungsplanes (RegFNP) 2010 für den Bereich der geplanten Wohnbebauung entlang der
Michelbacher Straße sowie den weiteren Flächen, die im Stadtentwicklungskonzept beschlossen
wurden, zu stellen.

Auf Ebene der vorbereitenden Bauleitplanung soll entsprechend eine "Gewerbefläche" sowie
"Wohnbaufläche" ausgewiesen werden.

Beratungsergebnls; 34 Ja-Stimme(n), 0 Gegenstimme(n), 0 Stimmenthaltung(en)

Die Richtigkeit des Auszuges wird beglaubigt. Gleichzeitig wird bescheinigt, dass zur Sitzung unter
Mitteilung der Tagesordnung rechtzeitig und ordnungsgemäß eingeladen worden ist.
Die Stadtverordnetenversammlung war beschlussfähig.

Neu-Anspach, 17.07.2023 Im Auftrag

gez. Schnorr

Verteiler

Bereich
Bauen Wohnen und Umwelt

Em fän er

Corel!, Sarah

Merkmal

zur Erledi un




